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Zusammenfassung Der Deal der beiden größten deutschen Energielieferanten RWE
und E.ON zum Tausch verschiedener Geschäftseinheiten, welcher Mitte September
2019 genehmigt wurde, wird den deutschen Energiemarkt wesentlich umstruktu-
rieren und sowohl im Bereich Erzeugung als auch im Vertrieb zu jeweils einem
dominanten Wettbewerber führen. E.ON wird dabei durch die Übernahme der inno-
gy Geschäfte im Bereich des klassischen Energievertriebs und der Ladeinfrastruktur
für Elektrofahrzeuge wesentliche Wettbewerbsvorteile erhalten. Dazu zählt unter
anderem der Zugang zu einer Vielzahl an Messstellen und damit Datensätzen im
Bereich des Haushalts- und Geschäftskundenvertriebs. Die Auswertung und Nut-
zung dieser Datensätze eröffnet dem zusammengeschlossenen Unternehmen neue
Geschäftsfelder, aber auch Möglichkeiten die dominante Stellung auf dem Markt
zu missbrauchen. Dieser Beitrag widmet sich den potenziellen Auswirkungen der
innogy-Übernahme durch E.ON in den Bereichen klassischer Vertrieb und E-Mobi-
lität, in welchen die angesprochenen Aspekte der Datenökonomik eine wesentliche
Rolle spielen. Des Weiteren werden die Auswirkungen der Marktumstrukturierung
auf den Konzessionsmarkt betrachtet und die politökonomische Dimension des Zu-
sammenschlusses erläutert. Wir schließen mit einer Kurzanalyse der Erlaubnisent-
scheidung und der damit verbundenen Auflagen und kommen zu dem Schluss, dass
diese nicht geeignet sind, die erheblichen anti-kompetitiven Auswirkungen des Zu-
sammenschlusses einzudämmen oder zu verhindern.
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Schlüsselwörter Wettbewerbspolitik · Fusionskontrolle · Energieökonomik ·
Datenökonomik · Preisdiskriminierung · Industrieökonomik

JEL-Codes Q40 · Q41 · Q48 · K21 · K23 · K32 · L41 · L42 · L43

The New E.ON on the German Electricity Market—Competitive
Impact of the innogy Acquisition

Abstract The deal between Germany’s two largest energy suppliers RWE and E.ON
to exchange various business units, which was approved in mid-September 2019,
will significantly restructure the German energy market and lead to a dominant com-
petitor in both business fields—energy generation and distribution. E.ON will gain
significant competitive advantages through the acquisition of innogy’s businesses in
traditional energy distribution and charging infrastructure for electric vehicles. This
includes, among other things, access to a large number of metering points and thus
data sets in the area of household and business customer sales. The evaluation and
use of these data sets opens up new business areas for the merged company, but
also opportunities to abuse its dominant position on the market. This paper deals
with the potential effects of E.ON’s takeover of innogy in the areas of classic en-
ergy distribution and e-mobility, in which the aspects of data economics mentioned
above play an important role. Furthermore, the effects of market restructuring on
the concession market are considered and the political-economic dimension of the
merger is explained. We conclude with a brief analysis of the European Commission
decision and the related conditions and conclude that these are not appropriate to
mitigate or prevent the significant anti-competitive effects of the merger.

Keywords Competition policy · Merger control · Energy economics · Data
economics · Price discrimination · Industrial economics

1 Einleitung

Die Aufteilung des RWE-Tochterunternehmens innogy auf E.ON (Netz) und RWE
(Stromproduktion durch erneuerbare Energien) und die zusätzlich vereinbarten
Tauschvorgänge verschiedener Assets beider Unternehmen werden den deutschen
und auch den europäischen Energiemarkt wesentlich umgestalten. Die horizontale
Marktkonzentration wird dadurch auf zwei Seiten verstärkt: auf der Erzeugerstufe
wird RWE Marktanteile dazugewinnen, auf der Vertriebsstufe wird in Deutschland
die „Neue E.ON“ vorherrschend sein. Damit entwickelt sich der Markt von ei-
ner vormals starken vertikalen Integration hin zu einer vertikalen Marktaufteilung
mit erheblich verstärkter horizontaler Konzentration auf den Wertschöpfungsstu-
fen Stromproduktion (RWE) und Netzbetrieb bzw. Stromvertrieb an Groß- und
Endkunden (E.ON). RWE wird durch diese Stellung im deutschen Erzeugermarkt
potenziell zu vielen Zeitpunkten pivotal und damit unverzichtbar für die Sicherung
der Versorgung mit Strom sein (LBD 2019c).
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Durch die Neuaufteilung ergeben sich erhebliche Wettbewerbsbedenken – ins-
besondere bezogen auf die Neue E.ON im Bereich des Stromnetzbetriebs und des
Vertriebs. Die Übernahme der innogy-Anteile durch E.ON wurde in einer vertieften
Untersuchung von der EU Kommission analysiert und am 17. September 2019 unter
Auflagen genehmigt (E.ON 2019; Europäische Kommission 2019c).

Die Auswirkungen, die durch den damit genehmigten Ausbau der horizontalen
Marktkonzentration im Bereich des Stromnetzbetriebs potenziell entstehen, insbe-
sondere aber beim Vertrieb an Konsumenten, sollen in diesem Beitrag genauer un-
tersucht werden. Im Fokus stehen dabei im Besonderen die Auswirkungen bzgl.
der Sammlung, Auswertung und Nutzung von Konsumentendaten im Sinne der Da-
tenökonomik – und damit ein Bereich wettbewerblicher Auswirkungen, welcher
in der bisherigen Diskussion um Konzentrationsprozesse auf Energiemärkten kaum
Beachtung gefunden hat. Dazu werden in Kap. 2 zunächst die einzelnen Schritte
des Tauschgeschäfts zwischen E.ON und RWE dargestellt. Im Anschluss werden in
Kap. 3 potenzielle Effekte auf Konsumenten aufgezeigt. Dabei wird insbesondere
auf die Auswirkungen im Bereich des Mess- und Zählerwesens sowie der E-Mobili-
tät und die dort potenziell entstehenden „datenmächtigen“ Stellungen eingegangen.
Kap. 4 untersucht die Stellung der Neuen E.ON im Konzessionswettbewerb und geht
auf die politökonomische Dimension des Vorhabens ein. Das Fazit in Kap. 5 schließ
die Analyse und Diskussion mit einem Ausblick und einer kurzen Erörterung der
Kommissions-Entscheidung sowie der erteilten Auflagen ab.

2 Das Vorhaben

Am 13. März 2018 veröffentlichten E.ON und RWE eine gemeinsame Pressemit-
teilung, in welcher sie das Vorhaben eines umfassenden Asset-Tauschs und damit
einer Umstrukturierung beider Unternehmen bekanntmachten (E.ON 2018). Konkret
vereinbart wurde:

i. die vollständige Übernahme der von RWE gehaltenen 76,8% Unternehmensan-
teile an innogy durch E.ON;

ii. eine 16,67%ige Beteiligung der RWE an E.ON;
iii. idie Übernahme aller wesentlichen Aktivitäten der E.ON im Bereich der Erneu-

erbaren Energien durch RWE;
iv. Rückkauf des innogy-Geschäfts mit erneuerbaren Energien durch RWE;
v. die Übernahme der E.ON Minderheitsbeteiligungen an den RWE Kernkraftwer-

ken Emsland und Gundremmingen durch RWE;
vi. der Erhalt des innogy Gasspeichergeschäfts sowie dessen Beteiligung am öster-

reichischen Energieversorger Kelag bei RWE;
vii. die Zahlung von 1,5Mrd. C von RWE an E.ON.

Insgesamt bilden sich so aus den vormals vertikal integrierten Unternehmen zwei
horizontal konzentrierte Firmen mit dem Fokus auf Energieerzeugung inkl. erneuer-
bare Energien (RWE) bzw. Netzbetrieb und Endkundenversorgung (E.ON). Damit
findet zwischen den beiden Unternehmen, die bisher auf beiden Ebenen der Wert-
schöpfungskette miteinander konkurriert haben, eine vertikale Marktaufteilung und
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damit eine umfassende Beseitigung des Binnenwettbewerbes zwischen den beiden
statt. Der in Deutschland, Großbritannien, den USA und bei der Europäischen Kom-
mission angemeldete Erwerb des 16,67%igen Minderheitsanteils der E.ON durch
RWE wurde von allen Wettbewerbsbehörden ohne Auflagen freigeben (BKartA
2019a; Competition and Markets Authority 2019; Federal Trade Commission 2019).
Das Verfahren der Europäischen Kommission war zweigeteilt – die Übernahme der
Sparte der Energieerzeugung (konventionell und durch erneuerbare Energieträger)
der E.ON durch RWE sowie die Minderheitsbeteiligung der RWE an E.ON wurden
bereits Anfang 2019 ohne Auflagen von der Kommission genehmigt, da weder eine
potenzielle Behinderung des wirksamen Wettbewerbs im europäischen Wirtschafts-
raum gesehen wurde, noch der Zusammenschluss den Anreiz und die Fähigkeit zur
Preiserhöhung durch RWE schaffen würde (Europäische Kommission 2019a). Im
Verfahren um die Übernahme der innogy-Anteile durch E.ON wurde währenddes-
sen im März 2019 eine vertiefte Untersuchung eingeleitet (Europäische Kommission
2019b). Die Entscheidung in diesem Verfahren wurde nach einigen Verlängerungen
der Deadlines am 17. September 2019 getroffen, nachdem Mitte Juni ein Zusagen-
angebot von E.ON vorgelegt worden war (Europäische Kommission 2019c).

Dieser Beitrag beschäftigt sich tiefergehend mit den Auswirkungen der Übernah-
me der innogy-Unternehmensanteile – und damit deren Vertriebsnetz und Messstel-
len- sowie E-Tankstelleninfrastruktur – durch E.ON. Eine genauere Diskussion der
erteilten Genehmigungen anderer Teile der Gesamttransaktion findet nicht statt, da
der Fokus dieser Verfahren nicht im Bereich des Vertriebswettbewerbs lag. Inwie-
weit eine Teilung des Verfahrens grundsätzlich sinnvoll ist um die Gesamteffekte der
Transaktion zu beurteilen, wird in Abschn. 4.2 zur politökonomischen Dimension
der Fusion diskutiert.

3 Auswirkungen auf die Marktstruktur im Vertriebswettbewerb

Im Bereich Energie- und insbesondere Stromvertrieb ergeben sich neue Marktstruk-
turen durch die Umverteilung der Unternehmensanteile und Beteiligungen von E.ON
und RWE. Dieser Beitrag betrachtet die drei relevanten Felder des „klassischen“
Stromvertriebs an den Endkunden, den damit zusammenhängenden Bereich des
Mess- und Zählerwesens und die potenziellen Auswirkungen des Zusammenschlus-
ses auf die anhaltenden Entwicklungen im Bereich der E-Mobilität. Es wird dabei
vertieft auf die Relevanz von (personalisierten) Daten für die zukünftigen Geschäfts-
modelle der Energielieferanten eingegangen. Der Endkundenmarkt für Erdgas wird
nicht näher betrachtet. Nach der Übernahme der innogy-Anteile wird E.ON zwar
auch hier Versorgungsgebiete dazugewinnen und dann ca. 20% der deutschen Ge-
meinden mit Gas versorgen, dies ist allerdings eine eher schwache Durchdringung
im Vergleich zur Stromsparte (Seidel 2018), weswegen auf letzteres der Fokus des
Beitrags gelegt wird.
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3.1 Klassischer Vertrieb

Der Wettbewerb um Endkunden im klassischen Stromvertrieb findet heute zum
größten Teil auf Vergleichsplattformen wie Verivox und Check24 statt, da sich dort
die Mehrzahl der Konsumenten über Anbieter und Preise informiert – wobei der
Preis den für die Kunden wichtigsten Grund für einen potenziellen Wechsel des
Stromanbieters darstellt (pwc 2015). Die Vergleichsplattformen finanzieren sich zu
durchschnittlich 90% über Provisionszahlungen der Unternehmen, welche auf ih-
rer Plattform angezeigt werden (BKartA 2019b). Neben dieser Einkommensquelle
ist eine weitere Möglichkeit die (Teil-)Finanzierung über Werbeschaltung (Verivox
2019). Beide Finanzierungsmöglichkeiten ermöglichen die Einflussnahme der ver-
glichenen Unternehmen auf das Ranking der Vergleichsergebnisse – durch höhere
Provisionszahlungen oder die Buchung eines Werbeplatzes zu Beginn der Ergebnis-
seite können sich die Unternehmen die bessere Auffindbarkeit und Aufmerksamkeit
der Kunden „erkaufen“. Diese Intransparenz über die Neutralität der Vergleichser-
gebnisse (i.S.v.: Werden den Kunden wirklich die besten/günstigsten Ergebnisse
angezeigt?) ist ein wesentlicher Kritikpunkt am Modell der Vergleichsplattformen
(BKartA 2019b).

Eigentlich sollen und können die Portale dieMarkttransparenz erhöhen, Such- und
Wechselkosten verringern und individuelle, präferenzgerechte Angebote für Konsu-
menten ermöglichen. Dies hat im Verlauf der letzten Jahre auch ein Ansteigen
der Lieferantenwechsel bei Haushaltskunden hervorgerufen. Häufig jedoch ist die
Wechselbereitschaft der Kunden trotzdem noch immer gering, sodass die Lieferan-
tenwechselquote im Jahr 2017 bezogen auf Haushaltskunden lediglich bei 11,8%
und bezogen auf Nicht-Haushaltskunden – mit über 10 MWh Jahresverbrauch – bei
13,0% lag (BNetzA und BKartA 2018, S. 29). Dies kann beispielsweise dadurch
begründet werden, dass Einsparpotenziale unter- und Wechselkosten noch immer
überschätzt werden (Thorun et al. 2017). Kunden könnten daraufhin erwägen, ih-
re knappen kognitiven Ressourcen bevorzugt für andere Transaktionen, die ihrer
Meinung nach größere Aufmerksamkeit bedürfen und mehr Einsparpotenzial ver-
sprechen, zu konzentrieren. Ein weiterer Grund könnte auch die hohe Intransparenz
des Marktes (trotz Strom als homogenem Gut) und der angesprochenen Qualitäts-
und Preisintransparenz auf den Vergleichsportalen sein, welche die Kunden davon
abhält die Portale zum Lieferantenwechsel zu nutzen. Gerade durch die noch im-
mer bestehende grundsätzliche Wechselträgheit eines Großteils der Kunden, ist der
Wettbewerb um Neukunden und die wechselbereiten Kunden kritisch für die Wett-
bewerbsdynamik des gesamten Marktes. Der Wettbewerb um diesen, wenn auch
kleinen Anteil der Kunden wirkt sich so potenziell als positiver (pekuniärer) ex-
terner Effekt auf den Großteil der Kunden aus, der nicht wechselwillig ist. Damit
findet der Wettbewerb auf den Vergleichsplattformen zwar nur um einen kleinen
(wenn auch wachsenden) Teil der Konsumenten statt, ist jedoch relevant, um insge-
samt den Wettbewerbsdruck zwischen den Stromanbietern am Leben zu erhalten.
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Auf den Vergleichsportalen findet automatisch eine regionale Marktaufteilung
und damit verbunden eine individuelle1 Preisdifferenzierung statt. Das Vorgehen bei
der Nutzung der Portale erfordert die Angabe der Postleitzahl durch den Endkunden.
Anhand dieser werden dem Kunden die verfügbaren Anbieter und Tarife angezeigt,
geordnet nach den Präferenzen des Kunden, meist ausgehend vom günstigsten Preis.
Diese Preise ergeben sich (sofern nicht vom Kunden in den Voreinstellungen des
Portals geändert) aus den normalen Tarifen der Anbieter, inklusive verschiedener Bo-
ni und Vergünstigungen (Verivox 2019). Diese Vergünstigungen sind durch spezielle
Neukundenboni zumeist zeitlich begrenzt, sodass die tatsächlichen Preise nach ei-
nem Zeitraum von 12 bis 24 Monaten wesentlich höher sein können. Die gewährten
Boni und der dadurch verringerte Preis bewirken jedoch das Anzeigen des Ange-
bots weiter oben auf der Seite des Vergleichsportals (ebenso wie das Schalten von
Werbung und/oder höheren Provisionszahlungen der Unternehmen). Je weiter oben
und damit leichter ersichtlich die Angebote der Anbieter sind, desto eher werden
sie vom Konsumenten wahrgenommen und genutzt, wobei viele Nutzer nur wenige
Top-Suchergebnisse überhaupt wahrnehmen und Ergebnisse außerhalb der ersten
Seite der Treffer kaum noch relevant sind (Granka et al. 2004; Lorigo et al. 2006;
Pan et al. 2007; Paraskevas et al. 2011). Dementsprechend entsteht hier im Neukun-
denmarkt ein Wettbewerb um Listenplätze, so dass Anreize für Energielieferanten
bestehen, möglichst viele Tarife mit einem (zumindest kurzfristig) niedrigen Preis
auf diesen Plattformen anbieten zu können, Werbeplätze auf der Plattform zu kaufen
und/oder sich höhere Listenplätze einzelner Tarife durch gesteigerte Provisionszah-
lungen zu erkaufen. Durch die Kombination dieser Strategien werden möglichst
viele der Top-Listenplätze innerhalb der Suchergebnisse von einem Anbieter (wie
beispielsweise der Neuen E.ON) besetzt und konkurrierende Angebote in den von
den meisten Kunden nicht mehr wahrgenommenen Bereich verdrängt. Es ist außer-
dem zu beachten, dass datenbasierte Vergleichs- und Empfehlungsdienstleistungen
zu Markteintrittsbarrieren werden können, wenn eine Vielzahl der Wechselwilligen
sich ausschließlich über diese informiert (und durch die potenziell verzerrte Anzeige
der Suchergebnisse nicht alle Angebote bzw. nicht die Angebote mit dem tatsäch-
lich besten Preis und Konditionen wahrnimmt) und vorgelagerte Unternehmen über
vertikale Marktmacht (gegenüber den Vergleichsdienstleistern) verfügen (Gaenssle
und Budzinski 2019).

Mit der Übernahme der innogy-Angebote verbessert E.ON in erheblicher Weise
seine Möglichkeiten, die Top-Suchergebnisse der Vergleichsportale zu beherrschen:
nach dem Deal wird die Neue E.ON ca. 160 Strom-Marken mit mindestens 840
verschiedenen Tarifen im Angebot haben, mit welchen der Lieferant ca. 50% der
deutschen Gemeinden als Grundversorger versorgen wird (Seidel 2018; Lichtblick
2019a). Dieses große und differenzierte Portfolio spiegelt sich potenziell auch auf
den Vergleichsplattformen wieder (LBD 2019c). Auf diesen herrscht für Endkun-
den Intransparenz, nicht nur aufgrund der bereits beschriebenen Anreizen zu einer
intransparenten Preispolitik, sondern auch wegen des Scheinwettbewerbs, welcher

1 Angaben, welche von den Konsumenten neben der Postleitzahl zwingend zur Individualisierung der
Angebote gemacht werden müssen, sind die Größe des Haushalts nach Personen und der jährliche Strom-
verbrauch (Dautzenberg et al. 2016, S. 22).
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dort zwischen den verschiedenen Marken einzelner Lieferanten besteht. So gehören
neben den als „E.ON“-Tarifen klar erkenntlichen Angeboten weitere Marken, wie
beispielsweise „E wie Einfach“, zum Konzern. Nach der Übernahme kommen hier
noch „eprimo“ und „innogy“ dazu, sodass eine Abdeckung verschiedener Preisspar-
ten und die Präsenz auf den Preisvergleichsportalen gesichert ist (LBD 2019c). Da-
mit wäre dann grundsätzlich eine potenzielle Quersubventionierung günstiger Tarife/
Marken durch teurere Tarife/Marken innerhalb der Neuen E.ON durch das Anbieten
verschiedenster Marken mit unterschiedlicher Bepreisung möglich. Diese Quersub-
ventionierung wird durch die bereits genannte regionale Marktaufteilung innerhalb
der Plattformen und verschiedener Marken eines Anbieters potenziell noch verstärkt
(hier sind beispielsweise Informationen zu demographische Faktoren, vorhandener
Industrie/Kleingewerbe in der jeweiligen Region und potenziellen Wettbewerbern
relevant). So kann durch vielschichtige Preisdifferenzierung die Konsumentenren-
te durch die Versorger abgeschöpft werden, was durch die Vielzahl an Marken
und Regionen in welcher die Neue E.ON aktiv sein wird noch besser umsetzbar
ist. Ebenfalls grundsätzlich denkbar sind auch kurzfristige predatory pricing Strate-
gien des zusammengeschlossenen Unternehmens – also die Preissetzung (einzelner
Marken) unterhalb der Grenzkosten. So könnten kleinere Marktteilnehmer verdrängt
und potenzielle neue Markteintritte verhindert werden. Auf lange Sicht, nach erfolg-
reicher Durchsetzung der Verdrängungspreisstrategie, ist eine marktmachtbedingte
Erhöhung der Endkundenpreise wahrscheinlich (inter alia, Elzinga und Mills 2001).
Auch die Sammlung und Aufbereitung von (preisbezogenen) Daten ist hier durchaus
relevant – eine Vielzahl von Vergleichs- und Kundendaten kann die Preisdifferen-
zierung noch genauer und damit für die Unternehmen lukrativer machen. Größere
Unternehmen mit größeren Datenmengen haben hier also einen klaren Vorteil bei
der Preisdifferenzierung nach Postleitzahl-Gebiet und Marken.

Insgesamt handelt es sich bei der marktmachtbasierten Verdrängung der Wett-
bewerber aus den entscheidungsrelevanten Bereichen der Vergleichsplattformen um
eine unseres Wissens in der Literatur bisher nicht beachtete neue Schadenstheo-
rie in der Digital- und Datenökonomik, welche auch für andere Industrien relevant
sein könnte (bspw. Anbieter von Internetzugängen). Sie ist den Schadenstheorien
des Search Bias (inter alia, Bork und Sidak 2012; Haucap und Kehder 2013; Edel-
man 2015) oder Gatekeeper-Effekten verzerrter Empfehlungssysteme (Gaenssle und
Budzinski 2019) verwandet, entfaltet aber überwiegend horizontale Wirkungen.

Auf weitere Vorteile des zusammengeschlossenen Unternehmens im Bereich der
Datenökonomik, insbesondere in den neueren Geschäftsfeldern des Smart Metering
und der Nutzung von Daten für die Entwicklung im Bereich der E-Mobilität gehen
die beiden folgenden Kapitel ein. Insgesamt lässt sich im Bereich des klassischen
Stromvertriebs festhalten, dass durch den Zusammenschluss und die damit verbun-
dene verstärkte Präsenz auf den Vergleichsportalen negative Wohlfahrtswirkungen
i.S.v. Abschöpfung von Konsumentenrente und Ausnutzung der erheblichen Infor-
mationsasymmetrien zu erwarten sind.
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3.2 Mess- und Zählerwesen

Nach der Übernahme kommt es potenziell auch im Bereich Mess- und Zählerwe-
sen zu einer verstärkten Konzentration. Hier könnte sich die Neue E.ON, mit den
künftig mehr als 20Mio. Zählerstellen (LBD 2019a), durch das Zusammenführen
der eigenen Daten mit denen von innogy zu einem Daten-Hub etablieren, welcher
in der Lage ist, die gesammelten Nutzerdaten nicht nur zu speichern, sondern auch
auszuwerten, zu kombinieren und für verschiedenste Anwendungen weiterzuverar-
beiten – so zum Beispiel auch für genauere Prognosen von Großhandelspreisen,
welche an den neuen Miteigentümer RWE weitergegeben werden könnten. Eine
weitere Möglichkeit, welche zudem auch ein weiteres zukünftiges Geschäftsmo-
dell darstellen könnte, wäre der Verkauf der Daten. Entweder im „Rohformat“ (hier
bestünde allerdings durch Datenschutzvorgaben potenziell die Notwendigkeit der
Anonymisierung der Daten) oder aber auch bereits ausgewertet und kombiniert, so-
dass beispielsweise andere Energielieferanten oder auch Drittanbieter von Mess- und
Zähleranlagen diese für eigene Zwecke weiterverwenden könnten (Budzinski und
Kuchinke 2020; Budzinski et al. 2020). Auch der Verkauf abgeschlossener Analysen
auf Grundlage der gesammelten Daten, jeweils maßgeschneidert für den jeweiligen
Kunden (beispielsweise aus der Automobil- oder der Versicherungsbranche, aber
grundsätzlich auch Wettbewerber innerhalb der Energiebranche), ist denkbar. Durch
die Analyse der Datensätze innerhalb der Neuen E.ON entsteht ein zusätzliches
Geschäftsfeld, in welchem das Unternehmen seinen wettbewerblichen Vorteil der
Vielzahl an Messstellen ausnutzen kann. Gleichzeitig können so auch mögliche da-
tenschutzbezogene Hürden beim Direktverkauf der Datensätze umgangen werden
(Analysen könnten zwar auf einzelne Nutzer bezogen sein, jedoch anonymisiert).
Durch dieses Vorgehen würde die Neue E.ON zudem den Wettbewerbsvorteil der
gesammelten Datensätze nicht aus der Hand geben. Dieses Geschäftsmodell der Da-
tennutzung eröffnet dem Unternehmen zudem Möglichkeiten zur Diskriminierung:
beispielsweise könnte ein Verkauf der Analysen an nur einige wenige Wettbewer-
ber stattfinden, während anderen das Angebot versagt wird. Und auch im Bereich
Kooperationen, beispielsweise mit der Automobilbranche im Geschäftsbereich der
E-Mobilität, könnte es zu dieser Art Diskriminierung kommen. Im Bereich Smart
Home könnte das zusammengeschlossene Unternehmen ebenfalls exklusive Koope-
rationen eingehen, oder aber seine Daten nutzen, um eigene Angebote in diesem
Bereich auf den Markt bringen zu können.

Dies sind grundsätzliche Möglichkeiten für Energielieferanten (insbesondere je-
ne mit großen Marktanteilen und damit großen verfügbaren Datenmengen), um aus
den Nutzerdaten der Endkunden neue Geschäftsmodelle und/oder Verbesserungen
für bestehende Leistungen und Services abzuleiten. Dabei ist für diese Arten der
(Aus-) Nutzung der Datensammlung zwar eine Mindestmenge an Daten notwendig,
keinesfalls aber bedarf es einer marktbeherrschenden Stellung oder gar eines Mono-
pols. Vielmehr greift auch bei der Datensammlung und -analyse grundsätzlich das
Prinzip des abnehmenden Grenznutzens. Eine dominante Marktstellung ist somit
nicht notwendig, um die Vorteile der Auswertung personalisierter Daten nutzen zu
können, wohl aber bestehen für ein dominantes Unternehmen Anreize über den Da-
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tenzugang den Wettbewerb zu behindern bzw. die eigene Marktmacht abzusichern
und auszuweiten.

Um die angesprochenen neuen Geschäftsmodelle umsetzen zu können, sind neben
dem Zugang zu möglichst vielen Endkunden-Haushalten und anderen Messstellen
auch intelligente Messsysteme (iMSys), sog. Smart-Meter nötig. Durch das Mess-
stellenbetriebsgesetz (MsbG) und das Bundesamt für Sicherheit in der Informations-
technologie (BSI) sind die Rahmenbedingungen für den verpflichtenden und freiwil-
ligen Einbau intelligenter Messsysteme geregelt. Standard ist der Betrieb der Mess-
stellen durch den Netzbetreiber, welcher grundzuständig ist. Grundsätzlich können
Endverbraucher und Gewerbetreibende (insbesondere Betreiber von Erneuerbare-
Energien-Anlagen) jedoch den Betreiber der Messstelle zwischen dem vorhande-
nen Netzbetreiber, einem anderen Energielieferanten oder einem Dritt-Anbieter aus-
wählen (BNetzA 2019). Durch den standardmäßigen Betrieb der Messstelle durch
den örtlichen Netzbetreiber liegt hier erneut ein deutlicher konzentrationsbedingter
Wettbewerbsvorteil auf Seiten der Neuen E.ON vor, welche mit ihrem erweiterten
Netzgebiet auch die Anzahl der potenziellen Messstellen steigert, für welche sie
grundzuständig ist.

Aufgrund der strengen Regulierung und der Vorgaben bzgl. des Datenschutzes
durch das BSI2 entstehen der Neuen E.ON weitere Vorteile aufgrund von Ska-
leneffekten. Nach § 25 MsbG müssen Produzenten von Smart-Meter-Gateways
(SMGW) gesicherte Kommunikationskanäle der informationstechnischen Anbin-
dung von Messgeräten und von anderen an das SMGW angebundenen techni-
schen Einrichtungen garantieren können. Diese Kommunikationseinheit empfängt
und speichert die Messdaten von Zählern und ist außerdem dazu in Lage, diese
Daten für andere Marktakteure aufzubereiten (BSI 2019a). Die Erfüllung dieser An-
forderungen ist mit hohem technischem und personellen Aufwand sowie Know-
How verbunden, sodass derzeit nur 36 Unternehmen diese Zertifizierung besitzen
(BSI 2019b). Die Gateway-Administration stellt den Kern des Smart-Metering dar
und ist durch die regulativen Auflagen stark fixkostengetrieben. Eine hohe Anzahl
an Messstellen stellt hier also einen Wettbewerbsvorteil i.S.v. erheblichen Kosten-
vorteilen dar (LBD 2019b). Durch die Zusammenlegung der innogy- und der E.ON-
Messstellen wird die Neue E.ON zukünftig einen prognostizierten Marktanteil von
41% im Bereich des Messstellenbetriebs innehaben – das ist rund viermal so viel wie
der nächste Wettbewerber Netze BW, mit 11% Marktanteil (LBD 2019b), wodurch
sich potenziell starke Größenvorteile durch Fixkostendegression einstellen.

Mit den iMSys können sowohl Kundendaten gesammelt, als auch ausgewertet
und zur Beeinflussung der Kunden genutzt werden. Beispielsweise können durch
temporale Preisdifferenzierung (d.h. unterschiedliche Preissetzung zu verschiede-
nen Tageszeiten) Anreize zur Nutzung bzw. Nicht-Nutzung gesetzt werden (Gerpott
und Paukert 2014). Zudem ist zusätzlich der Verbau einer sog. Steuerbox vorgesehen,
welcher beispielsweise die Steuerung strombasierter Heizungen wie Wärmepumpen
und Stromspeicherheizungen, aber auch die Steuerung von einzelnen Lasten und
Erzeugern durch externe Marktteilnehmer ermöglichen soll (VDE & FNN 2017).

2 Welche die Umsetzung des im September 2016 in Kraft getretenen MsbG deutlich verzögert haben und
noch verzögern (bne 2018).
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Durch das Zusammenspiel von SMGW und Steuerbox soll laut EU-Vorgabe die
Transparenz der Verbrauche und damit der Abrechnungsmodalitäten für die Konsu-
menten erhöht werden (Richtlinie 2012/27/EU), gleichzeitig können so jedoch noch
größere Datenmengen gesammelt werden, beispielsweise zum Verbrauch einzelner
Geräte in einem Haushalt. Diese Daten könnten von den Stromanbietern dann wie-
derum ausgewertet und genutzt werden, um den Kunden zum einen individuelle
Angebote für die eigene Energieversorgung zu machen (i.S.v. Preisdifferenzierung
und damit Abschöpfung der Konsumentenrente) und zum anderen könnten so die
bereits erwähnten maßgeschneiderten Analysen für Drittparteien verbessert werden.
Eine Möglichkeit wäre die Kooperation von Energielieferanten mit Herstellern von
Elektrogeräten (für diese wären vertiefte Nutzungsanalysen ihrer Geräte potenziell
von großem Interesse) und die so mögliche Schaltung von personalisierter Wer-
bung der Art „Wir haben festgestellt, Sie besitzen einen sehr verbrauchsintensiven
Kühlschrank. Hier finden Sie individuelle Angebote für verbrauchsärmere Modelle“.
Diese Art von Werbung kann für Kunden sowohl positive als auch negative Auswir-
kungen haben, abhängig von der Werbemenge, den Werbevermeidungskosten und
den individuellen Präferenzen der Konsumenten (Budzinski und Kuchinke 2020;
Budzinski et al. 2020). Weitere potenzielle Kooperationsmöglichkeiten der Energie-
lieferanten sind beispielsweise denkbar mit Dienstleistern, welche wissen müssen,
ob der Kunde zuhause ist (Postbote) oder auch mit Versicherungsunternehmen, wel-
che so das risikoaverse bzw. -affine Verhalten ihrer Kunden besser überwachen und
Tarife entsprechend justieren könnten. Durch die Steuerboxen soll zukünftig je-
doch nicht nur die Überwachung des Energieverbrauchs möglich sein, sondern auch
die externe Steuerung und die noch bessere Schaffung von Nutzungs- bzw. Nicht-
Nutzungs-Anreizen zur besseren Lastverteilung über den Tag. So kann beispielswei-
se sog. Peak-Shaving vorgenommen werden (der Ausgleich von Verbrauchsspitzen
durch preisbasierte Anreizsetzung Energie zu einer bestimmten Tageszeit zu nutzen
bzw. nicht zu nutzen). Dies wird insbesondere relevant für den Bereich der E-Mobi-
lität (siehe Abschn. 3.3). Hier wäre es potenziell problematisch, wenn zukünftig alle
Haushalte ihre E-Autos zur gleichen Zeit (beispielsweise am frühen Abend und über
Nacht) zum Laden an das Stromnetz anschließen. Denkbar wären hier beispielswei-
se zum einen eine differenzierte Preisgestaltung zu verschiedenen Tageszeiten, aber
auch ein Anreiz über Bonizahlungen an den Konsumenten, wenn dieser es dem
Energielieferanten überlässt, das E-Fahrzeug bis zu einem vereinbarten Zeitpunkt
(beispielsweise zu einer bestimmten Uhrzeit am Morgen) vollzuladen. So könn-
te der Lieferant das Laden des Fahrzeugs flexibel nach den jeweiligen Lastspitzen
ausrichten. Die Nutzungsdaten sind hierzu höchstrelevant für die Energielieferanten.

Durch diese verschiedenen potenziellen Anwendungsmöglichkeiten der Nut-
zungs- und Verbrauchsdaten entstehen jeweils verschiedene wettbewerbs- und
wohlfahrtsökonomische Auswirkungen. Grundsätzlich lässt sich aber festhalten,
dass Daten in Zukunft neue unternehmerische Möglichkeiten für die Energielie-
feranten eröffnen, welche sich häufig erst mit einer gewissen Mindestmenge an
Datenpunkten umsetzen lassen und lukrativ sind, und somit der Zugang zu einer
hinreichenden Zahl von Messstellen wesentlich für diese neuen Geschäftsmodelle
ist. Es bedarf also eine Marktstruktur mit einer Mehrzahl von größeren Anbie-
tern, um wettbewerbliche Anreize zur konsumentenorientierten Nutzung der neuen
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Geschäftsmöglichkeiten zu setzen. Dominiert hingegen ein Anbieter den Markt,
so könnten Daten oder der Zugang zu ihnen eine Markteintrittsbarriere darstellen
oder horizontale und vertikale Foreclosure-Strategien hervorrufen (Dewenter und
Lüth 2016). Hierbei könnten die Lieferanten mit einer Vielzahl von Messstellen
den kleineren Anbietern (wie beispielsweise örtlichen Stadtwerken) den Zugang zu
Datensätzen oder Analyseergebnissen verwehren und so die Qualität von deren An-
geboten verringern bzw. ihre eigene Angebote dadurch vergleichsweise attraktiver
machen.

Bei einem Lieferantenwechsel durch den Kunden ist der Datenaustausch zwar
gesetzlich geregelt (BNetzA 2016), diese Regelung umfasst allerdings nur die Über-
gabe der technischen und Kundenstammdaten, sowie des aktuellen Zählerstands
vom alten an den neuen Lieferanten (§ 14 StromNZV; bdew 2017). Minutengenaue
Verbrauchsdaten oder über Jahre entwickelte Kundenprofile – also die Daten mit
dem höchsten ökonomischen Wert – werden hiervon nicht erfasst.

Insgesamt haben kleinere Anbieter durch die hohen regulatorischen Hürden und
die Notwendigkeit von spezifischem Know-How, aber auch durch die hohen Skalen-
vorteile der größeren Lieferanten mit mehr Datensätzen erhebliche wettbewerbliche
Nachteile im Bereich der Sammlung und Aufbereitung von Verbrauchsdaten. Hier
könnte es zu einem Trend zur Auslagerung bzw. Zentralisierung der Dienstleistun-
gen im Bereich des Mess- und Zählerwesens kommen, da die kleineren regionalen
Anbieter diese schon jetzt teilweise von großen Netzbetreibern in Anspruch neh-
men. Eine eigene Zertifizierung im Bereich der iMSys ist für Anbieter mit wenigen
Messstellen aufgrund der hohen Fixkostenabhängigkeit kaum kostendeckend bzw.
lukrativ. Die hohe Komplexität des Messstellenbetriebs ist ein wesentlicher Vorteil
(unter anderem bzgl. Finanzen, Know-How, Skaleneffekte und Professionalität bzw.
Reputation) für große Energielieferanten gegenüber den kleineren Anbietern. Hier
wird die Neue E.ON durch die Kombination der innogy- mit den E.ON-Messstellen
potenziell erhebliche Wettbewerbsvorteile erhalten. Durch die Vielzahl an Messstel-
len und dem damit einhergehenden Zuwachs von Marktmacht hat das Unternehmen
nach dem Zusammenschluss potenziell die Möglichkeit und auch den Anreiz, diese
Marktmacht auszunutzen und beispielsweise für Foreclosure-Strategien oder Preis-
diskriminierung einzusetzen.

3.3 Auswirkungen im Bereich E-Mobilität

Wie in Abschn. 3.2 bereits erwähnt ist die Nutzung von Verbrauchsdaten zukünftig
insbesondere relevant für den Bereich der E-Mobilität. Hier ist beispielsweise das
Wissen über das Nutzungs- und Ladeverhalten der Konsumenten relevant für Pro-
gnosen zum möglicherweise notwendigen Netzausbau, der Nutzung von E-Autos
als Speicher in Verbindung mit bidirektionalem Laden oder auch die Veräußerung
der Datensätze bzw. vorgefertigten Analysen an verschiedene Marktteilnehmer als
potenzielles neues Geschäftsmodell. All diese Möglichkeiten zeigen erneut den Vor-
teil von größeren Energieversorgern mit größeren Datensätzen – mehr Datenpunkte
ermöglichen genauere Prognosen für künftige Geschäftsmodelle und notwendige
Investitionen, sind monetär wertvoller i.S.v. können für eine höhere Summe bei-
spielsweise an Fahrzeughersteller und andere Marktteilnehmer veräußert werden,
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und lassen eine genauere Preisdifferenzierung für Endkunden zu. Preisdifferenzie-
rung zwischen Konsumentenmit und ohne Elektrofahrzeug wird teilweise schon jetzt
auf Grundlage des erhöhten Verbrauchs betrieben (siehe beispielsweise Volkswagen
AG 2019). Nach § 14a EnWG dürfen die Netzbetreiber Elektrofahrzeuge zudem
als sog. „steuerbare Verbrauchseinrichtungen“ behandeln und damit unterschiedlich
zum Haushaltsstrom bepreisen.

Des Weiteren birgt das Vorhandensein von größeren Datensätzen auf Seiten der
Neuen E.ON erneut die Gefahr des Ausnutzens dieses Vorteils im Umgang mit
Wettbewerbern und anderen Drittparteien. Beispielsweise in Form von Foreclo-
sure-Strategien und Diskriminierung beim Zugang zu Daten bzw. Analysen durch
Exklusivverträge mit einzelnen Anbietern/Partnern (Kommunale Energieversorger
2019). Das kann potenziell auch Auswirkungen auf Innovationen in diesem Bereich
haben. Ohne Zugang zu Nutzungsdaten oder Analysen könnten sich Innovationen,
beispielsweise im Bereich der Fahrzeugentwicklung, verzögern.

Eine weitere Auswirkung des Zusammenschlusses im Bereich der E-Mobilität
ist der Ausbau des Marktanteils der Neuen E.ON bzgl. der öffentlichen Ladeinfra-
struktur für Elektrofahrzeuge (beispielsweise Ladesäulen an Autobahn-Rastplätzen,
städtischen Parkplätzen oder auch Tankstellen). innogy besitzt hier, Stand Januar
2019, einen Anteil von 15,2% im deutschen Gesamtmarkt und ist damit derzeitiger
Marktführer. Die Neue E.ON wird in Zukunft einen prognostizierten Marktanteil
von ca. 21% halten. Dieser Wert scheint zunächst nicht so hoch zu sein, dass
eine marktbeherrschende Stellung nach §18 (4) GWB begründet ist, liegt jedoch
weit über dem Marktanteil des nächstfolgenden Wettbewerbers Allego, mit ledig-
lich 6,2% Anteil (LBD 2019b). Insbesondere regional ist die Marktkonzentration
auf einzelne Anbieter von öffentlicher Ladeinfrastruktur noch weitaus höher als im
gesamtdeutschen Vergleich. Diese dominanten, regionalen Marktstellungen haben
sich im Verlauf der letzten Jahre verstärkt und gefestigt und insbesondere innogy
konnte, Stand Juni 2019, vielerorts Marktanteile von bis zu 100% vorweisen (Licht-
blick 2019b). Die Kombination der Regionen, in welchen innogy oder E.ON jeweils
marktbeherrschende Stellungen bzw. teilweise sogar Gebietsmonopole innehaben,
führt potenziell zu Anreizen für die Neue E,ON, diese Stellungen (zumindest regio-
nal) zu missbrauchen und beispielsweise höhere Konsumentenpreise für Ladestrom
(sowohl im Vergleich zu Haushaltsstrompreisen, als auch insgesamt) durchzusetzen
(Lichtblick 2019b). Insgesamt ist dadurch auch zu erwarten, dass die Neue E.ON
ihren Anteil auf dem gesamtdeutschen Markt weiter ausbauen kann.

Die öffentliche Ladeinfrastruktur ist ein wesentlicher Aspekt der zum Erfolg oder
Misserfolg der Verbreitung von Elektrofahrzeugen beiträgt. Ein Ausbau dieser Infra-
struktur ist unerlässlich, um die politischen Ziele zur Energie- und Verkehrswende zu
erreichen (Lichtblick 2019b; BMWi 2019b; Monopolkommission 2019b, S. 96 ff.).
Eine dominante Stellung in diesem Markt ist somit ein wesentlicher konzentrations-
bedingter Wettbewerbsvorteil für den zukünftigen Erfolg der Neuen E.ON im sich
entwickelnden Geschäftsfeld der Elektromobilität. So kann die Neue E.ON durch
die Kombination der Vielzahl an ihr zur Verfügung stehenden (privaten) Ladedaten
und öffentlichen Ladesäulen potenziell auch im Bereich E-Mobilität Preise subven-
tionieren und Kunden durch eingeschränkte Wechselmöglichkeiten an sich binden.
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Der Zusammenschluss der E.ON mit innogy, als dem derzeitigen Technologiefüh-
rer im Bereich Ladesäulen (Lichtblick 2019b), hat neben den Auswirkungen durch
den gesteigerten Marktanteil im Bereich der öffentlich zugänglichen Ladepunkte
potenziell auch Auswirkungen im Bereich Innovation. Fusionen tragen regelmäßig
nicht zu Innovationsanreizen bei, insbesondere wenn das zusammengeschlossene
Unternehmen eine dominante Stellung auf dem Markt hat, sodass Preiswettbewerb
nicht zu befürchten ist. Doch potenziell könnten durch die Kombination der Stär-
ken beider Unternehmen, also der führenden Ladesäulen-Technologie innogys mit
dem wohl erheblichen F&E-Budget der E.ON, gerade auch Innovationsvorteile bzw.
-anreize entstehen (inter alia, Aghion et al. 2005; Baker 2007, 2016). Grundsätzlich
wäre dies im Sinne der Verbraucher, läge im (umwelt- und energie-) politischen
Interesse und wäre damit wohlfahrtssteigernd. Die so potenziell entstehende weitere
Verbesserung der Stellung der Neuen E.ON auf dem Markt für Ladesäuleninfra-
struktur würde den Wettbewerb in diesem Bereich jedoch weiter eindämmen. Auf
lange Sicht könnte das die Preise für das Laden eines Elektrofahrzeuges an öffent-
lichen Ladesäulen erhöhen und Anreize zur Ausnutzung der dominanten Marktstel-
lung bieten. Auch Preisdiskriminierung von Nicht-E.ON-Kunden, welche an E.ON-
Ladesäulen einen höheren Tarif zahlen müssen, ist dadurch denkbar.

Eine weitere Verfestigung der dominanten Marktstellung kann durch den Ab-
schluss von Exklusivverträgen mit Tankstellenbetreibern entstehen. Diese sind zwar
im Markt üblich und werden von verschiedenen Energielieferanten genutzt, stärken
jedoch für die Laufzeit der Verträge potenziell die Vormachtstellung der Neuen E.ON
auf dem Ladesäulenmarkt weiter, blockieren den Wettbewerb und ermöglichen so
den Ausschluss von möglichen Konkurrenten. Diese Konkurrenten sind potenziell
auch die Rohölförderer selbst. So bietet Shell beispielsweise mit Shell PrivatEnergie
schon jetzt Strom- und Gastarife für Privatkunden an – unter anderem mit der Option
eines dauerhaften Nachlasses auf das Tanken an Shell Tankstellen (Shell PrivatEner-
gie 2019). Ein solcher kombinierte Tarif ist auch denkbar für das Tanken von Strom
mit einem Elektroauto. Damit stellen die Rohölförderer potenziell ernstzunehmende
und finanzstarke Konkurrenz für die Neue E.ON dar, welche deren Marktmacht im
Bereich der Ladesäuleninfrastruktur (mindestens im öffentlichen Raum) auf lange
Sicht potenziell eindämmen und damit den Wettbewerb stärken könnten.

4 Weitere Auswirkungen

4.1 Die Neue E.ON im Konzessionswettbewerb

In Deutschland bestehen zwischen Gebietskörperschaften und Energieversorgungs-
unternehmen sog. Konzessionsverträge, welche das Wegenutzungsrecht für die für
das Strom- und Gasnetz genutzten Gebiete innerhalb einer Kommune regeln. Nach
§ 36 EnWG wird hierbei die Grundversorgungspflicht demjenigen Energieversor-
gungsunternehmen zugewiesen, welches die meisten Haushaltskunden innerhalb ei-
nes Netzgebietes beliefert. Die Gegenleistungen für das Wegenutzungsrecht und
den Verzicht auf eigene Durchführung der Versorgung durch die Kommune sind
in der Konzessionsabgabenverordnung reglementiert und sollen den Gegenwert für
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die Belastung der öffentlichen Flächen durch die Nutzung durch Dritte darstel-
len. In den letzten Jahren ist allerdings ein Trend hin zur Re-Kommunalisierung zu
verzeichnen; die Strom- und Gasversorgungsnetze werden bei auslaufenden Konzes-
sionsverträgen also vermehrt an kommunale Unternehmen vergeben (BKartA und
BNetzA 2015, S. 2). Der Wettbewerb auf dem Markt ist durch lange Laufzeiten die-
ser Konzessionsverträge und geringe Wettbewerbsintensität gekennzeichnet. Durch
die grundsätzliche Charakterisierung des Netzbetriebs als natürliches Monopol wird
eine Doppelregulierung i.S. einer Zugangs- und Entgeltregulierung und der Regulie-
rung des Vergabeverfahrens für Konzessionen vorgenommen, um einen sog. „Als-
ob-Wettbewerb“ zu simulieren (Monopolkommission 2017, S. 122 ff.). Die Konzes-
sionen werden als dauerhaftes Wegenutzungsrecht durch die Gemeinden vergeben,
welche in diesem Rahmen eine marktbeherrschende Stellung bezüglich der örtlichen
Wegenutzungsrechte innehaben (BKartA und BNetzA 2015, S. 6). Die Wettbewerber
um die alle 20 Jahre vergebenen regionalen Konzessionen sind zumeist der aktuelle
Konzessionsinhaber (Incumbent) und, durch den Trend zur Re-Kommunalisierung
bedingt, die angestammten oder auch neugegründeten Stadtwerke (Berlo und Wag-
ner 2013). Es existieren nahezu geschlossene Netzgebiete der Betreiber. Zwischen
den großen Konzessionsnehmern wie E.ON und RWE findet kaum Wettbewerb um
einzelne Konzessionen statt. Nach der Übernahme des innogy-Netzes durch E.ON
summieren sich deren regionale Netzgebiete auf, sodass die Neue E.ON potenziell
deutschlandweit über 50%Marktanteil bei den Konzessionen innehaben wird (Lotze
und Heyers 2019).

Realistisch erscheint eine im Zeitverlauf dynamische Entwicklung der Folgen
dieser Kombination der Marktanteile. Zunächst könnte die Übernahme der innogy-
Netze positive Auswirkungen auf den Wettbewerb (auch überregional) und damit die
Wohlfahrt haben. So hat die Neue E.ON nach der Erweiterung ihres Netzgebietes
die Möglichkeit, auch in Regionen, welche bisher nicht zu ihrem angestammten Ge-
biet gehören, am Wettbewerb um Konzessionen teilzunehmen. Zwar bestand diese
Möglichkeit grundsätzlich auch mit den bisherigen Marktverhältnissen, denn insbe-
sondere die vier größten Energieversorger (E.ON, RWE, EnBW, Vattenfall) haben
ressourcenseitig generell die Möglichkeit, ihre Netzgebiete zu erweitern. Jedoch
wurde diese Möglichkeit in der Vergangenheit eher zurückhaltend genutzt und der
Markt scheint eher von koordinierten Effekten gekennzeichnet zu sein. Wenn nun mit
der Neuen E.ON ein noch größerer und horizontal konzentrierter Anbieter entsteht,
welcher noch mehr Ressourcen zur Verfügung hat und so Skaleneffekte effizienter
ausnutzen kann, so könnte dieser, im Sinne eines Mavericks, das kollusive Gleich-
gewicht verlassen und eine auf Gebietserweiterung ausgelegte Wettbewerbsstrategie
fahren. Sollte die Neue E.ON im Wettbewerb um weitere Konzessionen in der Lage
sein, bessere Angebote zu machen, ist auf lange Sicht eine erhebliche Erweiterung
der Marktabdeckung durch E.ON wahrscheinlich. Dadurch würde E.ON die mit der
Übernahme des innogy-Netzes erlangten Marktanteile von deutschlandweit insge-
samt über 50% weiter ausbauen und damit auch die eigene marktmächtige Stellung
festigen. Das könnte auf lange Sicht wiederum zur Abnahme der Wettbewerbsin-
tensität führen, da das übermächtige Unternehmen nun in der Lage wäre, kleinere
Wettbewerber vom Markt zu verdrängen. Weitere Markteintrittsbarrieren ergeben
sich beispielsweise auch durch die Digitalisierung und damit zusammenhängend die
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erhöhten Anforderungen an Kapitalausstattung und Kompetenzen eines Unterneh-
mens, um ein Verteilnetz sachgemäß betreiben zu können (siehe auch Abschn. 3.2).
Diese Eintrittsbarrieren können insgesamt so hoch sein, sodass neben den Austrit-
ten kleinerer Marktteilnehmer durch die erhöhte Marktmacht der neuen E.ON auch
kein „neuer“ Wettbewerb entstehen kann. Damit würde trotz einer temporären Bele-
bung auf lange Sicht potenziell noch weniger Wettbewerb auf dem Markt bzw. den
einzelnen regionalen Märkten herrschen, als es aktuell der Fall ist. Insgesamt schei-
nen damit mittel- bis langfristig positive Effekte auf den Konzessionswettbewerb
unwahrscheinlich.

4.2 Politökonomische Dimension

Ein weiteres relevantes Analysefeld sind die politökonomischen Aspekte der Über-
nahme. Insbesondere ist es hier interessant, den Verlauf der Verfahren zu betrachten:
die Aufgliederung der verschiedenen „Teile“ des Übernahmeverfahrens (siehe die
Punkte i. bis vii. in Kap. 2) in jeweils einzelne wettbewerbsbehördliche Fälle (im
Fall der Untersuchungen durch die EU Kommission zu verschiedenen Zeiten an-
gemeldet und mit verschiedenen Fallnummern versehen) erscheint ungeeignet, um
die Gesamteffekte des Tauschvorgangs adäquat zu erfassen und seine Gesamtwir-
kungen auf den Wettbewerb zutreffend zu bewerten. So ist es wenig überraschend,
dass beispielsweise die Übernahme des 16,67%igen Minderheitsanteils der E.ON
durch RWE im Rahmen einer isolierten Betrachtung von mehreren Wettbewerbs-
behörden jeweils ohne Auflagen freigegeben wurde (BKartA 2019a; Competition
and Markets Authority 2019; Federal Trade Commission 2019). Diese Übernahme
ist jedoch Teil des „großen Ganzen“ und gerade die Interaktion der einzelnen Be-
standteile schafft erst die Möglichkeit zu den hier diskutierten und potenziell anti-
kompetitiven Auswirkungen des Gesamtvorhabens. Erst RWEs (Minderheits-)Anteil
an E.ON sorgt dafür, dass die vertikale Marktaufteilung zwischen RWE und E.ON
auch dauerhaft abgesichert ist. Der Deal führt dazu, dass auf Seiten beider Unter-
nehmen keine Anreize bestehen, in die Wertschöpfungsstufe des jeweils anderen
einzusteigen. Des Weiteren ist eine vertikale Kooperation zwischen den beiden Un-
ternehmen auf unterschiedlichen Wertschöpfungsstufen und die Bevorzugung des je-
weiligen Partnerunternehmens wahrscheinlich. Die vertikale Verflechtung zwischen
den Marktaufteilern schafft vielfältige Anreize, Marktmacht durch diskriminierende
Geschäftspraktiken auszunutzen, wie sie in Kap. 3 beschrieben worden sind, insbe-
sondere auch hinsichtlich Kooperationen im Bereich der Datensammlung und -wei-
tergabe. Eine isolierte Betrachtung beider Vorgänge übersieht bzw. unterschätzt diese
Effekte. Dies stellt ein grundsätzliches Problem der deutschen und europäischen Fu-
sionskontrolle dar, welches zu einer systematischen Unterschätzung der negativen
Wettbewerbswirkungen von Zusammenschlüssen führen kann und gilt im Übrigen
auch für sogenannte Kettenzusammenschlüsse, in welchen über die Jahre durch Zu-
sammenschlüsse mit immer denselben Beteiligten erhebliche Marktkonzentration
entsteht, obwohl jede einzelne Transaktion bzw. jeder einzelne Zusammenschluss
isoliert wenig wettbewerbsschädigend wirkt.

Eine tiefergehende und theoriegeleitete Analyse dieses grundsätzlichen Problems
der Fusionskontrolle bei komplexen Transaktionen, die (aus finanzmarkttechnischen
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oder strategischen Gründen) in mehrere Teiltransaktionen aufgeteilt werden, würde
in diesem Beitrag zu weit führen. Grundsätzlich gäbe es verschiedene Ansätze, diese
Probleme zu lösen, beispielsweise (i) eine verpflichtende Anmeldung des Gesamt-
zusammenschlusses, inklusive aller Teiltransaktionen, bei den zuständigen Wettbe-
werbsbehörden. Das Vorhaben und die einzelnen Teile dessen stehen regelmäßig, wie
auch im hier betrachteten Fall E.ON/RWE, von vorn herein fest. Insoweit ein Asset-
Tausch verschiedener Unternehmen(-steile) notwendig ist, um eine Gesamtfusion
durchzuführen, sollten diese Tauschvorgänge nicht als einzelne Transaktionen ange-
meldet (und entschieden) werden dürfen. Diese Möglichkeit würde allerdings eine
Änderung der Fusionskontrollregeln bedingen und mag bei Kettenzusammenschlüs-
sen auch nur bedingt helfen. Eine zweite Möglichkeit wäre es, (ii) die Transaktionen
weiterhin zur Einzelanmeldung freizugeben, die Interdependenzen zwischen ihnen
und ihren Wirkungen jedoch in die jeweils einzelne Fallanalyse und -entscheidung
mit einfließen zu lassen. Dies wäre zwar möglicherweise die zeit- und kostenaufwän-
digere Variante für Behörden und Unternehmen, würde jedoch eine für Vorschlag
(i) potenziell nötige Änderung des Fusionskontrollrechts verhindern. Da derzeit die
Langfassungen der Entscheidungsbegründungen noch nicht vorliegen, bleibt auch
abzuwarten, inwieweit die Kommission die Interdependenzen der Teilfälle in ihrer
Analyse berücksichtigt hat. Aus den veröffentlichten Informationen ist zum Zeit-
punkt des Verfassens dieses Beitrages eine solche Gesamtsichtweise jedenfalls nicht
zu erkennen. (iii) Drittens wäre denkbar, in stärkerer Weise die Veränderung auf die
Anreize zu weiterer Konzentration in die Beurteilung von Zusammenschlüssen ein-
fließen zu lassen. Wenn ein Zusammenschluss den Anreiz für die Unternehmen im
Markt verstärkt, weitere Zusammenschlüsse einzugehen, könnte dies ein Argument
gegen den Zusammenschluss sein. Insgesamt wäre es mit Blick auf diese Problema-
tik sicher hilfreich, wenn Konzentrationsprozesse frühzeitiger und auch unter einer
verstärkten Verwendung der Verbotsoption wettbewerbspolitisch reguliert würden.

Eine weitere politökonomische Dimension des Falles betrifft das derzeitig wieder
erwachsende politische Interesse an der Fusionskontrolle, insbesondere im Bereich
Energie und Umwelt. Dies wird grundsätzlich auch im jüngsten Fall der Minister-
erlaubnis Miba/Zollern deutlich (August 2019). Hier wurde die Erlaubnis für den
wettbewerbsschädlichen Zusammenschluss (BKartA 2019c; Monopolkommission
2019a) erteilt und von Bundeswirtschaftsminister Altmaier damit begründet, dass
der Zusammenschluss notwendig sei, um die klimapolitischen Ziele Deutschlands zu
erreichen. Die beidenMittelständler sind in der Produktion von Gleitlagern fürWind-
räder tätig. Der Zusammenschluss, inklusive einer Investitionsauflage von 5Mrd. C
innerhalb der nächsten fünf Jahre, sei laut Minister notwendig, um die Energiewen-
de zu unterstützen (BMWi 2019a; Budzinski und Stöhr 2019). In der Vergangenheit
wurden vergleichbare politische Deals auch für die europäische Wettbewerbspolitik
diskutiert (Budzinski und Kuchinke 2012). Ein ähnliches Bestreben, energie- und
umweltpolitische Ziele mit Marktmacht sozusagen zu „erkaufen“, könnte auf euro-
päischer und nationaler Ebene potenziell auch beim Zusammenschluss E.ON/innogy
bestanden haben. Die Pressemitteilung zur Erlaubnis (eine genaue Entscheidungs-
begründung liegt, Stand November 2019, noch nicht vor) lässt hierzu keine Indizien
erkennen und auch die bisherigen Erfahrungen mit Wettbewerbskommissarin Mar-
grethe Vestager sprechen eher nicht für einen solchen Deal (siehe bspw. Laaff et al.
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2019). Die potenziell gesteigerte Lobby-Macht, welche mit der erheblichen Stel-
lung der Neuen E.ON sowie den vertikal verbundenen Konzernen E.ON und RWE
auf dem europäischen Energiemarkt einhergeht, ist nach der Entscheidung zuguns-
ten des Gesamtvorhabens jedoch grundsätzlich kritisch zu bewerten. Der politische
Einfluss der Unternehmen auf deutscher und auch europäischer Ebene könnte bei
Ausnutzung dieser Lobby-Macht zu weiteren Zugeständnissen der Politik führen,
um industrie- und energiepolitische Ziele durchzusetzen. Die Mitwirkung eines so
großen europäischen Energielieferanten wie der Neuen E.ON kann beispielswei-
se unentbehrlich sein, um die politisch gesetzten Klimaziele zu erreichen und die
Klimawende umzusetzen.

Inwieweit sich die Übernahme der innogy durch E.ON tatsächlich auf die Errei-
chung umweltpolitischer Ziele auswirken wird, ist unklar. Einerseits könnte durch
die Kombination von Know-How und technologischem Vorsprung (innogy) mit ei-
ner besseren Kapitalausstattung (E.ON) die F&E-Aktivität im Bereich der E-Mobi-
lität beschleunigt werden (siehe Abschn. 3.3). Andererseits schafft die Aufteilung
des Marktes auf Erzeuger- und Verteilerebene Marktmacht für die Neuen E.ON
und das vertikal verflochtene Verbundunternehmen RWE-E.ON. Diese Marktmacht
senkt wettbewerbliche Innovationsanreize und substituiert sie durch Anreize, sich
die Gatekeeper-Stellung für die Energiewende vom Steuerzahler teuer bezahlen zu
lassen, bspw. durch Subventionen. Dies würde einen umweltfreundlichen Wandel
gegenüber einer wettbewerblichen Dynamik verzögern und qualitativ verschlech-
tern.

Betrachtet man die lange Frist, so kann man sich auch die Frage stellen, inwie-
weit die Liberalisierung des deutschen Strommarktes durch den Zusammenschluss
de facto rückgängig gemacht bzw. „aufgehoben“ wird (Kommunale Energieversor-
ger 2019). Die positiven Auswirkungen auf Preise und Marktentwicklung, welche
mit der Aufhebung der ehemaligen Gebietsmonopole erreicht werden sollten, und
die Schaffung von (wenn auch reguliertem) Wettbewerb könnten sich durch die
vertikale Marktaufteilung und die folgende horizontale Konzentration umkehren.
Wieder droht Wettbewerb in den Energiemärkten durch unangreifbare Marktmacht
verdrängt zu werden. Die in diesem Beitrag dargestellten negativen Effekte der Fu-
sion zur Neuen E.ON sind insgesamt gegensätzlich zu jenen Zielen, welche die
Bundesregierung mit der Liberalisierung der Energiemärkte vor mehr als 20 Jahren
erreichen wollte.

5 Entscheidung der Europäischen Kommission und Implikationen

Die Entscheidung der Kommission, die Übernahme von innogy durch E.ON unter
Auflagen freizugeben, kann unter den in diesem Beitrag dargestellten Aspekten
als kritisch angesehen werden. Diese Auflagen, welche im Juni 2019 von E.ON
vorgelegt wurden, umfassen (Europäische Kommission 2019c):

i. Der Verkauf eines Großteils der deutschen E.ON-Heizstromkunden-Verträge und
aller zugehörigen Vermögenswerte, die für einen effektiven Marktbetrieb erfor-
derlich sind;
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ii. die Einstellung des Betriebs von 34 Stromtankstellen an deutschen Autobahnen,
welche in Zukunft von einem neuen Drittanbieter betrieben werden;

iii. die Veräußerung des Endkundengeschäfts von E.ON mit Strom an unregulierte
Kunden in Ungarn, einschließlich aller Vermögenswerte und Mitarbeiter;

iv. die Veräußerung des gesamten Geschäfts von innogy in der Endkundenversor-
gung mit Strom und Gas in Tschechien, einschließlich aller Vermögenswerte
und Mitarbeiter.

Auf eine Analyse der Auflagen zum ungarischen und tschechischen Markt soll
hier verzichtet werden, da sich der vorliegende Beitrag mit den potenziellen Aus-
wirkungen des Zusammenschlusses auf andere nationale Energiemärkte als dem
deutschen nicht beschäftigt hat. Schon im Vorfeld der Entscheidung äußerte sich
ein Verbund von kommunalen Versorgern und Stadtwerken jedoch kritisch gegen-
über den Zusagen, welche den deutschen Markt betreffen. Nach Auffassung der
Unternehmen gingen diese nicht weit genug, um die negativen wettbewerblichen
Auswirkungen des Zusammenschlusses in den Bereichen Netz, Vertrieb und Inno-
vatives Geschäft zu verhindern oder einzudämmen (Kommunale Energieversorger
2019). Und auch nach der hier dargestellten Analyse des Falles und der potenziellen
negativen Auswirkungen des Zusammenschlusses im Bereich Vertrieb inklusive zu-
gehörigem Mess- und Zählerwesen, sowie E-Mobilität und weiteren negativen Aus-
wirkungen auf den Konzessionsmarkt und die politökonomische Dimension scheinen
die Auflagen nicht geeignet, die vorgebrachten Gründe gegen den Zusammenschluss
zu entkräften. Der geforderte Verkauf der Heizstromsparte bzw. der hier bestehen-
den E.ON-Verträge mit Endkunden ist grundsätzlich positiv zu bewerten und kann
potenziell zu einer Minderung der Marktkonzentration in diesem Bereich führen
(der CR4 im Bereich Haushaltskunden betrug im Jahr 2017 rund 60%, BNetzA und
BKartA 2018) – abhängig jedoch vom Käufer der Verträge, über den noch nichts
bekannt ist.

Die Abgabe von 34 Stromtankstellen an deutschen Autobahnen erscheint auf-
grund des Marktanteils der Neuen E.ON jedoch zu gering, um hier tatsächlich den
potenziellen anti-kompetitiven Effekten des Zusammenschlusses entgegenzuwirken.
Insgesamt sind in Deutschland (Stand August 2019) 20.650 öffentliche und teil-
öffentliche Ladestationen in der bdew-Ladeinfrastrukturübersicht erfasst. Enthalten
sind hier sowohl Ladepunkte welche von Energieversorgern betrieben werden, als
auch jene von Supermärkten, Hotels o. ä. Von diesen Ladepunkten sind rund 2500
(ca. 12%) sog. Schnellladestationen, wie sie zumeist an Autobahnraststätten ge-
nutzt werden um Elektroautos in kurzer Zeit voll zu laden (bdew 2019). Bei einem
Anteil der Neuen E.ON an der öffentlichen Ladeinfrastruktur von zukünftig rund
21% (und damit über 4300 Ladepunkten, siehe Abschn. 3.3) und unter der Annah-
me, dass auch die Neue E.ON einen 12%igen Anteil an Schnellladestationen im
Portfolio hat, entspräche das rund 520 Schnellladestationen. Die Abgabe von ledig-
lich 34 Stück davon entlang deutscher Autobahnen ist nicht ausreichend, um die
dominante Marktposition der Neuen E.ON im Bereich E-Mobilität effektiv einzu-
schränken und anti-kompetitiven Verhaltensweisen wie Foreclosure-Strategien und
Preisdiskriminierung Einhalt zu gebieten.
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Neben den beiden Bereichen Heizstrom und Elektrotankstellen wurden von der
Europäischen Kommission keine weiteren potenziellen negativen Auswirkungen
des Zusammenschlusses auf dem deutschen Energiemarkt gesehen (Europäische
Kommission 2019c). Es erscheint in Anbetracht der in diesem Beitrag dargestellten
potenziellen Wirkungen des Zusammenschlusses jedoch unwahrscheinlich, dass die
lediglich als gering einzuschätzenden Auflagen in der Lage sind, die negativen
wettbewerblichen Auswirkungen des Zusammenschlusses aufzufangen bzw. abzu-
mildern. So wurde beispielsweise die Relevanz der Datenökonomik im Bereich
des klassischen Vertriebs und des Mess-und Zählerwesens von der Kommission
im Ergebnis nicht adressiert. Unsere Analysen zeigen jedoch, dass dies ein höchst
relevanter zukünftiger Geschäftsbereich der Energielieferanten – und insbesondere
der Neuen E.ON mit einer Vielzahl an Messstellen – ist und sich hier eine Fül-
le an potenziellen Möglichkeiten für anti-kompetitiven Verhaltensweisen i.S. der
Ausnutzung einer marktbeherrschenden Stellung, wie beispielsweise Foreclosure-
Strategien und Preisdiskriminierung, bietet. Auch der Bereich Konzessionswett-
bewerb und die potenziellen Auswirkungen der Fusion auf diesen spielten in der
Entscheidung der Kommission keine ersichtliche Rolle oder führte zumindest nicht
zu weiteren Einschränkungen bzw. Auflagen für den Zusammenschluss. Die genaue
Begründung der Kommissionsentscheidung bleibt ebenso abzuwarten, wie die tat-
sächlichen Wirkungen des Zusammenschlusses, welcher nun nach Ansinnen E.ONs
zeitnah umgesetzt werden soll (E.ON 2019). Deutlich werden durch die hier vorge-
nommene Analyse des Falles und der Auflagen jedoch schon jetzt die potenziellen
Mängel der Entscheidung. Insgesamt steht zu befürchten, dass der ohnehin einge-
schränkte Wettbewerb in den Energiemärkten mit dieser Entscheidung, welche eine
weitere Vermachtung begünstigt, nochmals deutlich geschwächt wird. Besonders
beunruhigend ist dabei, dass insbesondere die Wettbewerbsintensität auf relevanten
Zukunftsmärkten wie den energiebezogenen Datenmärkten und den Ladeinfrastruk-
turmärkten für E-Mobilität aller Voraussicht nach nachhaltig gedämpft wird. Dies
wird sich nicht nur negativ auf die allokative Effizienz dieser Märkte – und damit
auf eine preisgünstige Versorgung und Bereitstellung von Strom – auswirken, son-
dern besitzt insbesondere auch das Potenzial, die hier gesellschaftlich so dringend
benötigte Innovationsdynamik abzuschwächen (Hemmung der dynamischen Effi-
zienz). Dies läuft letztendlich den ökonomischen wie weiteren gesellschaftlichen
und politischen Zielen (etwa der Umsetzung der Energiewende und der Erreichung
anderer klimapolitischer Ziele) entgegen.
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